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 Der Bürgermeister 

Vorlagen-Nr: 

2010/0371-3.2 
Beschlussvorlage 

vom 23.02.2010 

öffentlich e Sitzung    
 
Federführend: 
3.2 - Jugend 

AZ: 
Berichterstatter/-in: 

 
Herr Spaltner 

Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

 Jugendhilfeausschuss 
 Rat der Stadt Alsdorf 

Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf nach NKF für das  Haushaltsjahr 
2010 und Finanzplanung für die Jahre 2011 - 2013 
hier: Vorberatung des Etat-Entwurfes der öffentlich en Jugendhilfe  

 
 
 
 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt: 
 
Gemäß Haushaltssatzung 2010 ist für die gesetzliche Aufgabenerfüllung der Jugendhilfe 
nach SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe – gemäß Vorlage des durch den Kämmerer 
aufgestellten und durch den Bürgermeister festgestellten Etatentwurfes einschl. des 
Beratungsergebnisses des Jugendhilfeausschusses für die öffentliche Jugendhilfe das 
Ertragsergebnis in Höhe von 
 
 12.580.896,00 €                 gemäß Planentwurf auf 
 
                                               für das Haushaltsjahr 2010 
hiervon  468.199,00 €         UVK im Produktbereich 05 – Soziale Leistungen 
 
zu erhöhen und von der Verwaltung in den NKF-Haushalt einzuplanen und für den Rat zur 
Beschlussfassung vorzubereiten. 
 
Die Beschlüsse des Rates der Stadt vom 24.09.2009 und 27.10.2009 zur Erweiterung des 
Stellenplanes und Bereitstellung zusätzlicher Sachmittel in der Kinder- und Jugendarbeit im 
Produktbereich 06 auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse und Empfehlungen der GPA 
NRW sind eingearbeitet. 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt: 
 
Der Rat der Stadt beschließt: 
 
Der Haushalt der öffentlichen Jugendhilfe für das Jahr 2010 wird gemäß Beratungsergebnis 
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des Jugendhilfeausschusses vom 09.03.2010 beschlossen und ist von der Verwaltung in die 
Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne des Produktbereiches 06 – Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe einzustellen. 
 
Das Ergebnis des Produktbereiches 06 für das Jahr 2010 stellt sich wie folgt dar: 
 
Teilergebnispläne 
(hiervon 468.199,00 €            UVK im Produktbereich 05 – Soziale Leistungen) 
 
Teilfinanzpläne 
 
Insg. 
 
Der Jugendhilfeausschuss erhält die Zuständigkeiten zur Erfüllung dieser Maßgabe. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, auf dieser Grundlage über die Genehmigung des Haushalts 
mit der Kommunalaufsicht zu verhandeln. 
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Darstellung der Sachlage:  
 
Der Jugendhilfeausschuss hat nach § 71 Abs. 3 KJHG i.V.m. § 7 Abs. 3 der atzung des 
Jugendamtes den Haushaltsplan der öffentlichen Jugendhilfe vorzuberaten. Ein Auszug aus 
dem vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister festgestellten Entwurf der 
Haushaltssatzung für das Jahr 2010 (Anlage 1 zu 2010/0371-3.2)  ist beigefügt. 
 
Die aus Sicht des Fachgebietes Jugend notwendigen finanzwirtschaftlichen Veränderungen 
aufgrund eingetretener gesetzlicher Änderung, einzuarbeitender Beschlüsse und aktueller 
Fall- und Kostenentwicklung sind der (Anlage 2 zu 2010/0371-3.2)  zu entnehmen. 
 
Nach weiteren Abstimmungen mit der Finanzabteilung wird die Verwaltung in der Sitzung 
berichten. 
 
 
 
 
Darstellung der finanziellen Auswirkungen:  
 
Das Finanzvolumen der öffentlichen Jugendhilfe verteilt sich auf der Basis des auf- und 
festgestellten Etatentwurfes auf die einzelnen Produktgruppen wie folgt (siehe Anlage 3 zu 
2010/0371-3.2). 
 
 
 
 
 
 
 

B e s c h l u s s b l a t t 
(Beratungsverlauf der Vorlage 2010/0371-3.2 mit Realisierungsvermerk und Beschlussinformationen) 
 

Beschlüsse:  

  
  
 
 
 
 
  
 


